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vorauszugehen. me Indezenz läge allerdings wohl vor, wenn Ein
dorüber liegender ohn oder Schlafraum während der Meßfeier

enu etwa gar ſtörend benützt Urde
Das gleiche iſt agen hinſichtlich der Ausübung des Livt

legiums „Utendi altari portatili 86U Viàtico“, wie ſelbes den Bi
ofen ſchon Im Dekretalenrechte ( 12 1 CXO gewährt und
auch den Kardinälen, den oſtoliſchen Protonotaren de Hulll6ETO

partieipantium und den Auditoren der Rota allgemein zugeſtanden
vurde (Vgl Santi-Leitner, Praelectiones Juris C(Canoniei III

—430— 8.) Wenn Biſchöfe auf Viſitationen oder Reiſen oder onſt
5 einem entſprechenden Grunde außerhalb threr Reſidenz weilen,
beziehungsweiſe die genannten Prälaten nd andere mit dem II
ileg de tare portatile ausgeſtattete rieſter außerhalb ihres
gewöhnlichen Wohnſitzes, können jedem ezenten Tteé einen
Altar aufrichten und celebrieren. An ihrem gewöhnlichen ohnorte
müſſen auch ſie bei der Errichtung und Einrichtung thre ſtändigen
Oratoriums die allgemeinen Vorſchriften ber die Oratorien ein⸗
halten.

Linz. Prof Dir Groſam.
61 Eine Niederlage des Rechtspoſitivismus im gegenwär⸗

igen Kriege.) Wir haben eunn eſe und nach dieſem Geſetze muß
V, muß ſie eingeſperrt werden, eil oder ſie angeblich geſtohlen
hat Es können Milderungsgründe die Aſe herabſetzen, 10 iſt
ſchon vorgekommen, daß die Richter für eine als Diebin angeklagte
Familienmutter, eigenen guten Herzen dd  *  0 angetrieben, Uunter
ſich für dieſe eld ſammelten, Am ihre Notlage einigermaßen U
mildern; aber CL Milderungsgründe noch das menſ
Gefühl der Richter kann das Verdikt des Geſetze

V hindern Die Qus
gehungerte utter, die 3u Hauſe kleine Kinder hat, die NI rot
ſchreien, muß verurteilt werden, und wenn das Geſetz ES verlangt,
mu die Str  E durch Faſten erſchär werden, während die An
geklagte vielleicht froh wäre, venn ſie NuLl einmal ſich ſatt eſſen
könnte Es darf einer ſein oder eines anderen Leben einen
ungerechten Angreifer verteidigen, auch durch deſſ Tötung, ES
iſt aber nach dem Geſetze Unter keinen Umſtänden erlaubt, ſein eigenes
Leben oder * eines anderen auf Koſten fremden Eigentums
retten So IIl da Strafgeſetz, ſo ſind wiw CS gewohnt.

Dieſe Strenge des poſitiven Geſetzes hätten beinahe auch
deutſche Militärärzte M Frankreich erfahren müſſen, denen zur 2—
gelegt urde, ſie hätten ſich wenn auch Im äußerſten Notfalle

bei der Krankenpflege fremden Eigentums edient Natürlich,
der Buchſtabe des Geſetze

2 verlang ſo, em Ausnahmsfall iſt ihm
unbekannt.

Das Unvernünftige eines ſolchen Geſetzes muß wohl jedermann
ohne weiteres einleuchten. Schwieriger aber dürfte den modernen
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Juriſten, die durchwegs Poſitiviſten ſind, die Rechtfertigung des
Vorgehens der deutfchen Aerzte werden.

Die „Reichspoſt“ (Nr 13, Samstag den Jänner bringt
dief E  2 m dem Leitartikel „Ueberrafchungen und Ent

täuſchungen“ von Dr Guſtav Harter recht gute Erwägungen. Wir
laſſen den betreffenden Paſſus hier folgen
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Abgeſehen von der „frommen egende“ ber die Heiligen
Kriſpin und Kriſpinian, die gar ù unverblümt den Onſt den
Jeſuiten zugeſchriebenen rundſatz „der Zweck heiligt die Mittel“
anempfiehlt,“) kann man mit der Verteidigung der m Frage
ſtehenden Handlungsweiſe 6 einverſtanden ſein. Der Herr Ver
faſſe des „Reichspoſt“⸗Leitartikels hat ganz inſtinktiv herausgefunden,
daß ES geben kann, wo der Rechtspoſitivismus verſagt. Es
iſt das eben eine Aeußerung der anima naturallter Christiana.

Allein der zitierte Ttite drängt nS noch olgende Erwägungen
auf Zunächſt iſt Ees unbegreiflich, warum „dieſes Etwas, das Uuns
hindern würde, überhaupt 1e em Urteil auszuſprechen,
dieſes Etwas, das Uuns Uich von Eltern und Lehrern anerzogen
wird, das wir im Gegenteil chon von der Mutter mitbekommen“

warum, ſage ich, dieſes Etwas ein Monopol der Deutſchen und
Oeſterreicher ein oll Es iſt eben dieſes Etwa I da vielver—
pottete deutſche nd öſterreichiſche Gemüt, ondern das vielver—
pottete Naturrecht, deſſen allgemeinſte Grundſätze jedemMenſchen mit der menſchlichen Natur mitgibt. Tatſache iſt, „daß

auch mn (T.  55  rankreich elbſt einſah, daß ein derartiges Urteil nicht
3 halten var und die Regierung E5 angeblich eines Formfehlersgalber kaſſiert hat“

Der Herr Verfaſſer des Leitartikels bemerkt ſehr treffend %57glaube, IMi haben emn gewiſſes , das un. hindern würde,überhaupt 16e Emn ſolches Irteil auszuſprechen.“ Da iſt ſehr wahrDenn benn dieſes Etwa nichts Uderes iſt al das den en  enaller Zeiten gemeinſame Naturrecht, dann muß ES unter onſt gleichenUmſtänden jederzeit gelten; denn ES iſt nicht einzuſehen, warum E6
ni u jeder äußerſten Notlage Geltung Aben ſoll Causa Efficiens

—0 Anm Red Der volkstümliche Tu „Criſpinus machte denArmen die Schu Uund ahl das Leder auch dazu“ beruht be anntlich aufMißverſtändnis oder Mi  eutung des mittelalterlichen Ausdrucks „ſtahl“ ſtatt
77 44 ſtellte
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Speécificat, die nächſte Urſache der Notlage kommt nicht
mn Betracht.

Es handelte ſich m unſerem Falle Aum die Rettung von enſchen
leben; was den erzten dieſem H erlaubt war, ird wohl
auch einem Qter oder einer Mutter zur ettung ihrer Kinder
Hungertode erlaubt ſein müſſen, und auch von ihnen muß gelten,
vas im angezogenen Artikel bezüglich der Aerzte rühmlich hervor⸗
gehoben ird „Wenn man bei einer ſolchen des Arztes
‚Stehlen ſpri vergeſſe man nicht, daß den Ar  1 bei dieſem Tun
eine Drtoleé der höchſten Ehre umſtrahlt und denjenigen tauſend⸗
fache Schmach trifft, der, bar jeder am, das Richteramt be
ſudelnd, EeS wagt, mit einem Verdammungsurteil der Gerechtig—-—
eit ins Geſicht ſchlagen.“

Es wäre ohne Zweifel emn herzlich begrüßender Erfolg de
gegenwärtigen Krieges, das Naturrecht wieder ren käme.
. ird wohl vorläufig wenig ſein, daß die Rechtſprechung
u abſe

Arer Zeit dem Naturrechte entſprechend gehandhabt erde;
ſo⸗viel aber iſt ſicher, daß wenigſtens ImR erwähnten Falle der 9E
ſunde Hausverſtand dem tarren Rechtspoſitivismus gegenüber den
Sieg davongetragen und ſſen Unhaltbarkeit klargelegt hat

Sarajevo. ilhelm eth
XII Beichtjurisdiktion ber Kloſterfrauen.) meée Kloſter⸗

ſchweſter ei zur Krankenpflege bei einem Grafen, der m ſeinem
Schloß eine Hauskapelle mit Meßlizenz beſitzt Am Sonntag vor
der heiligen Meſſe bittet ſie den Schloßkaplan, ihre Beichte In
der Schloßkapelle verrichten und während der heiligen Meſſe kom⸗
munizieren 3u dürfen; threr ird m beiderlei Hinſich
prochen Wẽ

XD

QLr dies richtig

ent

Die Abſolution muß Al ungültig bezeichnet werden, auch
enn der Schloßkaplan n zum Beichthören approbiert war Das
Dekret ber die Beichten der Kloſterfrauen vom Februar 19131
beſagt unter Nr mn authentiſcher Ueberſetzung: „So oft ſich die
Schweſtern mit feierlichen oder einfachen Gelübden Qus irgend
einem Grunde außerhalb des Hauſes, dem ſie angehören, befinden,
iſt ES ihnen erlaubt, In jeder beliebigen Kirche oder jedem Ora⸗
torium, auch einem halböffentlichen, und bei jedem für beide
Geſchlechter approbierten Beichtvater eichten.“ Hier wird aQaus  ·
drücklich als Bedingung für die erforderliche Jurisdiktion de Beicht
vaters verlangt, daß die Beichte ſtattfindet entweder In einer Kirche
oder m einem wenigſtens halböffentlichen Oratorium. Zwar heißt

„in jedem Oratorium“: aber die unmittelbare Ver
bindung mit der vorhergenannten „Kirche“ als insbeſondere der
Beiſatz „auch“ 332 un auch nur bei „halböffentlich“ laſſen keinen
Zweifel beſtehen, daß der intendierte Sinn nur folgender *

ſt
„Die Beichte muß nicht notwendig Hi einer eigentlichen Héelesia

(1913), 243


